
Artikel
Franz-Xaver Wıe be? der Entstehung der modernen Verwaltungsstaa-

ten un ıhrer Bürokratie gıbt auch ım Bereıch derKaufmann Kıircı  ıchen Eintwicklung einen Zusammenhang Z411-
Kırchenrecht schen der Eintwicklung der Organisationsstruktur un
und Kıiırchen- derjenigen des Kıiırchenrechts, zwıschen der Bürokratisie-

TUNGg und der Verrechtlichung. Im jolgenden Betitrag gehtofganisation Kaufmann der rage nach, ınwIıeWeit der I’yDus 1er-
archısch-bürokratischer Organtsation, 1WIE sıch 1n der
katholischen Kırche se1ıt Beginn des 19 ahrhunderts ent-
wıckelt hat, unter den gewandelten gesellschaftlichen
Voraussetzungen och der I’radierung des Christentums
Jörderlich ıst ach Kaufmann sollte dıe Kırche die Vor-
ehalte dıiesen Organisationstynpus 2el ernster
nehmen un dıe bürokratische Organisation auf jene (17e-
biete beschränken, Sıe auch dem Gesamtziel der Kır-
che WT  2IC 2entlıc ıst; 0ons aber soll s1e, 1n konsequen-
ter Anwendung un Weiterentwicklung der Ekklesiologie
des Vatikanums, moöglıchst unburokratisch es JöÖr-
dern, WAaS der Basıs waächst wıe Gruppen un Basıs-
gemeıinden, Formen der Selbstorganisation 1n den Ge-
meınden, Strukturen für dauerhafte Soz:alkontakte un
Identifikationsprozesse USw Te

Notwendige Regeln es enschliche Zusammenleben beruht qauf mehr oder
für das Zusammen- weniger ausdrücklichen KRegeln, die die Erwartungen {OTr=-
en Men, untier denen Menschen miı1ıt ihren Mitmenschen einl-

germaßen selbstverständlich verkehren können. In
schri  oOsen ulturen estehen solche Regeln NUur der
orm undliıcher Tradition; die Entwicklung der Schrift
scheint ın Zusammenhang mıit dem unsch g_
standen aben, solche Traditionen verla. -
chen, indem S1e ın die orm des geschriebenen Rechts
gebracht wurden. edigli 1M Abendland wurde
erst 1M roömischen eC| un erneut se1it dem 18 Jahr-
hundert eın Zug ZU Systematisierung des echts wirk-
sam, der das lateinische Kirchenrech: nachhaltig beein-Das katholische und hat Das römisch-katholische Kirchenrech steht heu-

evangelisch-lutheri- te ın einem Zusammenhang mi1t der kontinental-
SscChe) Kirchenrecht europälschen Kechtskultur, deren spezifische Rationalität
eine artıkulare ın der Positivierung des echts, seliner GesetzesförmigkeitRechtstradition un: Systematik leg Es unterscheldet sıch damit sowohl

VO  5 der angelsächsischen Tradition des Rı  terrechts als
auch VO.  - den traditionalen Regelungsfiformen, denen
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D 2 D  P A
sich die Ostkirchen Orlentieren; edigli das evangelisch-
lutherische Kirchenrech ist ihm 1n etwa äahnlich. Man
wird schon VO  - er die ra tellen dürien, 1n W1e-
weit diese partikulare Rechtstradition, deren Grenzen -
gesichts der zunehmenden Komplexität regelungsbedürf-
ti1ger Zusammenhänge heute bereits ichtbar werden, mit
dem Auftrag einNner universalen irche vereinbar ist. W PE WE NS U A A

Der Zusammenhang Die nachfoigenden Überlegungen konzentrieren sich aut
zwischen Organisa- einen spezifischen Aspekt des Rationalisierungstrends,
tionsstruktur un der 1ın der bisherigen eschichte des Kirchenrechts sicht-
Kirchenrecht bar geworden un! auch VO  ; der Promulgation des

irchlichen Gesetzbuches erwarien ist Wie die Po-—-
sıt1vierung des europäischen echts 1ın Zusammen-
hang mıit der Entstehung des kontinentaleuropäischen
Verwaltungsstaats STanNn (seine Prototypen eien TEeU-
Ben un! YFrankreich), können WI1ITLr auch 1M Bereıich der
irchlichen Kntwicklung einen Zusammenhang ZW1-
schen der Entwicklung der Organisationsstruktur Uun!
derjenigen des irchenrechts feststellen Auch 1 Bereich
der iırchlichen Entwicklung 1äßt sich der Zusammenhang
vOoO Verrechtlichung un Bürokratisterung nachweisen,
der TUr die Entstehung des modernen, Jleistungsfähigen
Verwalftfungsstaats charakterıstisch 1st. Wenn 1ın diesem
Zusammenhang VO  - Bürokratie un! Bürokratisierung die
ede ist, es  1e. dies ällerdings nicht 1n aDSCHNAT{Zl-
gem Sinne, sondern 1ın der Form, der zuerst der SO-
l1ologe Max VO  3 der egalen Herrschafit durch die
Bürokratie gesprochen hat Der Begriff Bürokratie meiınt
1er nıcht NUuTrT den Tau oder unerireuliche eDben-
erscheinungen VON Verwalftfungsmacht, sondern den Ty-
DUS der hierarchisch-verwaltungsförmigen Organisation
elbst! Diese WIrd als unpersönlich, rücksi  slos und
geistlos eschrieben Um Menschen Z Glauben T1N-
gen, bedarf es jedoch der mitmenschlichen laubenser-
fahrung Es stellt sich er die Trage, inwieweit der Ty-
VUS hlerarchischer Organıisatıion, Ww1e sich durch die
kirchenrechtli  en Au{ffassungen un: die organıisatorl1-
schen Zweckmäßigkeiten des Jahrhunderts entwickelt
hat, untier gewandelten gesellschaftlichen Voraussetzungen
noch der Tradierung des Christentums förderlich ist

IL Strukturelemente 1le Strukturmerkmale des Bürokratiebegriffs reifen
bürokratisierter heute ın der Bundesrepublik Deutschland (und ın Rom,
Kirchen iınen er! g1bt Schluchter, Aspekte UTO-

kratischer Herrschafit. Studien L Interpretation der fortschreiten-
den Industriegesellschaf{ft, Muünchen (List) 1972

Das kannn folgenden der rder'l!i:  en W
U thesenhafit entwickelt werden. Für ine ausführlichere TOTrtie-
rung vgl. X Kaufmann, 1ir begreifen. Analysen un!: The-
SE AA gesellschaftliche.: Verfassung des Christentums, rel

Br. 1979
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E K nıcht Jedoch ın en katholischen Teilkirchen) 1ın em
Umfange autf die „Amtskirchen‘“‘ zZu;

Hauptamtliches llie wesentlichen Manifestationen VOon „Kirche“ werden
Personal VO  } hauptamtlichem Personal durchgeführt, das aufgrun

bestimmter er Eigenschaften ausgewählt und
este wWwird. Um mögliche Alternativen sehen, en
INa  - etwa den fIfrüheren bischöflichen Landesfürsten,
den nebenamtlichen (Z Arbeiter-)Priester oder Dıiakon,

das ehrenamtliche Engagement (heute meist aut Lalilen
beschränkt) oder das lebenslange umfassende KEnga-
gement ın der orm der en.

Amtshierarchie mıt Amtshilerarchie: Es herrschen eindeutige ber- un Un-
zentralisierter terordnungsverhältnisse. Untere Stellen en ompe-
Organisation tenzen NUur aufgrun VO  } Delegation. Die Entscheidungs-

kompetenz jeg be1 der Verwaltungsspitze, er zZen-
tralisıerte Organisation. Für das Personal ergeben sich
aufgrun der hlerar'  schen Organıiısation charakteristi-
sche aufbahnen Der sSozlale ufstieg erfolgt durch kr-
NnNENNUNG einem höheren Amt. Früher dagegen wurden
Piarrer un! Bischöfe häufig VO olk er Domkapitel)
gewählt ahlreiche en Sind , VOI unien nach oben  66
organislert. In jJüngster Zeeıt scheint sich VOL em 1mM
odell der SsSog Basısgemeinde eine NECUE, nıcht zentralı-
stische orm relig1öser Organisatıon herauszukristallisie-
LE  —

Feste ompetenz- Genaue Abgrenzung VON Zuständigkeiten 17 Rahmen
verteilung einer arbeitsteiligen Organisation, Stellenförmigkeit

der Organisation. Dies SETZ schriıftliche Regeln der mts-
ührung und Aktenförmigkeit des Verfiahrens VOTauS,
wenn die zielgerichtete Organıisation elıngen soll Als
Alternative ware 1ler teamförmige Kooperations-
strukturen oder das Vertrauen auf improvisierte Pro-
blemlösungen durch situationsspezifisches Handeln
denken

Zentralisierte Zuweilsung der Betriebsmittel Die einzelnen „Stellen“
Mittelbeschaffung und escha{ffen sich die benötigten ıttel nıcht selbst, sondern
Zuweisung der S1e werden ihnen „Von oben‘‘ zugewlesen. Das SEeiz eın
Betriebsmittel zentralisiertes Verfahren der Mittelbeschaffung Kır-

chensteuer VOTAaus lternative Fiınanzlierungsmodi
stellten iIrüher die SOg Pfarrpiründen dar, heute ware

die Alternative freiwilliger oder vereinbarter Beiträ-
der emeindemitglieder denken, W1e S1e fÜür die

meilsten westlichen Staaten charakteristisch S1Ind
Be1 er Sympathie, die InNnan {UÜr einıge der erwähnten
Alternativen egen Mas, sollte nıcht übersehen werden,
daß die 1er Strukturmerkmale Hauptamtlichkeit des
Personals, Amtshierarchie, feste Kompetenzverteilung
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un Zentralisierung der Mittelbeschaffung eine tabile
un! 1ın vielerlei Hıinsıcht Ve Konfiguratıion darstel-
len, S1e tragen sıch gegenselti un ermöglichen Qa=-
mi1t die charakteristische Ratiıonalıtat un: Leistungsfähig-
keit moderner Verwaltung „Die reıin bürokratische, a1sSO:
die bürokratisch-monokratische aktenmäßige Verwaltung
ist nach en Erfahrungen die Präzis1ıon, Stetigkeit,
Disziplin, Straffheit un! Verläßlichkeit, a1sSO Berechen-
barkeit Iüur den Herrn WI1e für den Interessenten reın
technisch einem Höchstmaß der e1ISTUN vervollkom-
menbare, iın al diesen Bedeutungen formal ratiıonalste
orm der Herrschaftsausübung‘‘ © Man beachte, daß
selbst Max er den formalen harakter dieses rga-
nısatlonstypus betont: Unter Zugrundelegung eiINnes be-
stimmten Verständnisses VO  5 Rationalıtät nämliıich
arneı der 1ele un! der ıttel erwelst sich die ÜUTO-
TatUıs Herrschait auf der asıs gesatzten echts als eın
überaus wirksames Instrument des Mitteleinsatzes un:
der Zielerreichung Neuere Organisationstheorien ZW @el-
feln allerdings daran, ob solch are weck-Mittel-Bezie-
hungen die darstellen un tellen er auch Aas
Webers ÜüÜürokratiemodell 1n ra In unserTenm Zl
sammenhang Mag die rage gerechtfertigt se1ın, welcher
Art denn diejenigen Ziele sSind, welche die irche mit

des bürokratischen Organisationstypus eiie  IV
verTiolgen Un erreichen ann

II1 Die zentralistisch- Die zentralistisch-hierarchische TUKIur der römisch-
lerarchische TÜKEUF katholischen iırche ist den eisten unfier uns selbst-

erst seit dem 19 verstian:!  iıch un WIrd häufig auch als {Üür die römische
Tradition wesentlich dargeste Demgegenüber ist be-
onen, daß der Gedanke der Hierarchie 1mM geistlich-theo-
logischen ınn ZWarLr alt, SE1INEe Kealisierung als entrali-
sierung un Bürokratisierung der Kirchenorganisation
dagegen vergleichsweise jungen atums ist Erst nach
der Zers  agung der sehr dezentralen eudalen Kirchen-
strukturen durch apoleon (um wurde zunächst
VOTLT em vorangetrieben durch die Politik des damalı-
sch päpstlichen Staatssekretärs Consalvı e1INe völlig
eUuUe Organisationsstruktur gescha{ffen: Während ın VOI-

napoleonischer Zeit Bischöfe un! bte ugleich Landes-
fürsten 1e nunmehr der Kirchenstaat als e1nNn-
zıger „Priesterstaat‘ übrig, der mi1t den weltlichen aD
ten ber Konkordate die KRechtsstellung der Bischöfe fest-

Max er,; Wirtschaft un: öln un: erlin Kiepen-
euer itsch) 1964, 164
Ä Für differenzierte Überlegungen Jlerzu vgl ] Hegner, Planung
licher Glaube 1n moderner Ges:  aft, anı TI BHT.
Verwaltitung Selbstbesiimmung, 1n : Bockle un (Hrsg.), hrist-

19380,

DE



egte el wurden die früheren irchliche 1ı1Ltel1n-
stanzen, welche eın starkes Gegengewicht /ARL  an päpstlichen
Macht gebi hatten, beseitigt un die Bischöfe 1n sTaafts-
rechtlicher W1e ın kirchenrechtlicher orm weit staärker
als VOonNn Rom ängıg gemacht Glei  zeitig WUL-
de dias bis 1ın weitgehend dem del vorbehaltene
Bischoisamt en Ständen geöffne un! damit „Au{fstiegs-
posi1tion. el führte der Verlust weltlichen Einilusses

einer Konzentration des bischöfli  en andelns aut
das innerkirchliche Feld

Pfarrer als Ähnliche Veränderungen ergaben siıch aut der ene der
Angeste der Pfarrei urch den Verlust des Kirchenguts wurden die
Diözesen Pfarrer un! Kapläne ‚Angestellten der Diözesen‘‘,

Del glei  zeitig ihre Qualifikation durch die allgemeine
Verwirkli  ung der schon VO tridentinischen Konzıil DE-
forderten Seminarausbildung verbessert wurde. Endlich
wurden auch durch Reformen der römischen Kurie W1e-
derholt Anpassungen der organısatorischen TUKIiur der
irchlichen entirale TB|  M insbesondere >
ter Gregor XVI., 1US un! zuletzt untier Paul VI
aralle ZU Kurienreform unfier Pıius wurde die SYy-
stematisierung des Kirchenrechts durch die Erarbeitung
e1INes kir:!  en Gesetzbuches vorangetrieben. In rund
einem Jahrhundert (von 1815 bis wurden damıit
die römischen Kirchenstrukturen vollständig umgeändert
un modernisiert, Was sich eiıiner bemerkenswerten
Leistungssteigerung der kirchlichen Führung ausdrückte:
Unter Gregor CN I wurde 1825 dem strait hilerar  isch
organıslerten Jesultenorden einNne Schlüsselstellung ıIn der
ntwicklung der Theologie (Neuscholastik un: der T1e-
sterausbildung (Gregoriana) eingeraumt.

Verschärfte Kontrollen Seit Mıiıtte des Jahrhunderts wurden auch die RB1-
für die Bischöfe schöfe verschärfiten Kontrollen unterwor(fen, durch die

kKınführung der v1isitatio ad limina SOW1Ee durch die Nun-
tiaturen. Die Diözesanverwaltungen wurden ausgebautft,
un die Organisation der Dıiıözesen wurde m1t der
ekanate un durch regelmäßige Visitationen des B1l—
schofs gestraiit Einen besonders charakteristischen AÄAus-
druck der zunehmenden Verwaltungsförmigkeit der
Bistumsleitung stellt das Autfkommen der iırchlichen
Amtsblätter dar en un ber dieser organısatorischen
Disziplinierung ist eine zunehmende gelistig-ethische WoOor-
Mungs des Klerus UTrC die eminarausbildung, durch
Exerzıtien un! durch Dıözesan-, ekanats- un: astoral-
konferenzen eobachten Es entsteht ın Europa 1n 1mM

Qualifizierter Uun! ergle1ı iIrüheren ahrhunderten hoch qualifizierter
„gehorsamer‘‘ Klerus un! 1mM „„‚kirchlichen Gehorsam‘“‘ ErZzZOgeNeETr Klerus, der
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egenüber den Gläubigen durch das Weihecharisma Aaus-

ezeichne WIrd. Mit der Erklärung des päapstlichen Ju-
risdiktionsprimats autf dem Ersten Vatikanischen Konzil
(1870) kam d1ie Durchsetzung der monokratischen TuUuk-
tur der tholischen iırche ZU Abschluß Die breite
Missionsbewegung zwıschen 1850 un! 1950 zeug ebenso
w1e die 1n diesem Jahrhundert vielerorts unvergleichlich
hohe Beteiligung der Katholiken irchlichen en
VO praktischen Erfolg dieser Führungsstruk-
Tur

Vorbehalte AÄhnlich w1e 17N staatlichen Bereich werden neuerdings
den bürokratischen auch 1mM irchlichen Bereich Vorbehalte und T1lLiken g-
Organisationstypus gen den herrschenden bürokratischen Organisationstypus

laut. Fassen WI1r die bisherige Diskussion 1mM Bereich VO  S

Sozlologie un Politikwissenschait ININEN, scheinen
VOT em drei Gründe se1n, Aaus denen der Uro-

kratische Urganisationstypus als drückend empIunden
werden annn

Weıil die Herrschaftsfiormen, die sich der Urokrati-
schen Organisation bedienen, ihre Leg1timität verlie-
ren,
weiıl eine bürokratische Organisation nicht aufgaben-
gerecht durchgebildet ist, nicht eIIie  1V arbeitet und/
oder nıicht genügen kontrollier WI1rd;
weil bürokratische Organiısationsfiormen ZUT Lösung
VO  - uIigaben eingesetzt werden, die sich ihrem Cha-
rakter nach einer bürokratischen Steuerung entziehen.
vermute, dal e5S5 dieselben Gründe sSind, welche heu-

te 1n der Bundesrepublik auch ZUTr Kiritik Bürokra-
tisierungstendenzen innerhalb der irche führen
Für den heutigen, den ormen der RechtsstaatlichkeitLegitimitätsverlust
gebildeten Menschen wirkt die Kombination VO  5 ge1lst-
iıcher un: bürokratischer Herrschaftsfiorm, die völ-
lige Unkontrollierbarkei und enlende Appellationsmög-
ichkeit Entscheidungen der irchlichen Hierarchie
DZW ihres Verwaltungsstabs) 1n ingen, die mit dem
sakramentalen en un! dem go  en Auftrag der
iırche 1Ur 1ın einem sehr mittelbaren Zusammenhang
stehen, als zunehmend iLleg1itim.
Die Leg1timität einer absolutistischen irchlichen Herr-
schaftsausübung mıit bürokratischen Mitteln, WI1e S1e für
die eıt zwıschen dem Ersten un!: Zweiten Vatikanischen
Konzıl charakteristisch WAarT, beruhte auf sehr spezifi-
schen sozlalen Voraussetzungen: Ihre Plausibilität be-

5 Für einen ersten Versuch ZUT Aufarbeitung der hier 1Ur NZU-
deutenden mplexe: usammenhänge vgl K, Gabriel D F.-X.,.
Kaufmann,
198

ZUr Sozilologie des Katholizismus, (GTr'  d)
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Schranktie sich auf die Katholiken und ging mıit einer
weitgehenden Ablehnung der irchlichen Autorität bel
en Niıcht-Katholiken einher. Die Katholiken 1n
jener Zeit 1n vielen Ländern politis un! soz]lal diskri-
miniert, deshalb schlossen S1le sich ihren gelstigen
Führer (Ultramontanismus). Die Katholiken
eien untfier der Führung des Papstes eiINe ınternatl1o-
ale „Subgesellschaft‘‘, die siıch VO.  D der herrschenden
Kultur rennte

Öffnung der iırche Die andlungen des Kirchenbewußtseins, die ın den Kr-
STa Abgrenzungs- klärungen des Zweiten Vatikanische Konzils ihren Aus-
strateglie druck fanden, Sind Ausdruck einer gewandelten gesell-

chafitlichen ellung der iırche Nach dem Zweiliten
Weltkrieg gab (außerhalb des Ostblocks) aum mehr
eine Kirchenfeindl:i  keit. Die Möglichkeiten eines
ber den katholis:  en Bereich hinausgehenden kırchli-
chen Einifilusses seizte eine Abkehr der iırche VO An-
timodernismus un! Integralismus un! eine eu Be-“-
schränkung des iırchlichen Bereichs VOTAaUsSsS Dıie „Öffnung
der Kırche ZUr elt“ Iöst dıe altere Abgrenzungsstrate-
qgie ab In dem Umfange jedoch, als Katholiken nıiıcht mehr
1Ur untfier ihresglei  en verkehrten, sondern mit ande-
rech, VOIN ırche un Klerus nicht mehr kontrollierbaren
Auifassungen wlıeder 1ın Kontakt gerleten, schwächte sich
d1e Plausibilität der apst- un! Kirchenirömmigkeit ab,
un! INa  > begann deutlicher zwıischen den relig1ös-spirl1-
uellen un! profan-materiellen pekten des Kirchen-
Lums unterscheiden. Damıit wurde erst das bürokra-
tische Element der Kirche ichtbar, das vorher durch das
‚Amtschariısma‘ verborgen 1e

Ineiffektivitä Die Leistungsfähigkeit der bürokratischen Organisation
beruht aut ihrer achlichkeit un: Berechenbarkeit. Ihre
rundlage besteht in f{Ur alle Beteiligten grundsätzlich
einsehbaren Rechtsnormen, überprüifibaren Verfifahren
SOWI1e uss VOonNn otıiven für die Entscheidungs-
indung, die 1ın den rechtlichen Grundlagen nıcht enthal-
ten SINd. Wie uns eın Blick ber stliche Girenzen schnell
belehrt, bedartf bürokratische Organıiısation nicht 1Ur der
Kontrolle VO  . oben, Ssondern auch der extfernen Kontrolle
durch diejenigen, welche VOL1L den Leistungen oder Ein-
griffen betroifen S1INd. Der moderne Verwaltungsstaa
konnte sich 1Ur als Rechtsstaat etablieren, durch
die Kontrolle der Verwaltung 1ıttels Gesetz un Gericht.

Unkontrollierbarkei emgegenüber ist 1n der traditionellen Au{ffassung VO  3

bei patrıarchalischer der usübung des iırchlichen (Bischofs-) Amtes 1Ur

Herrschaftsform nıg VO  5 legal-bürokratischer Herrschafit verspüren,
INa  5 könnte eher VO  5 einer pa  larchalen Herrschaftsfiorm
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sprechen. 1eSe patrıarchale Herrschafiftsiorm ist
ange effektiver als die tendenziell aNOoNYME ÜUTrO-
TalLısche Entscheidung, als die Verhältnisse, die die
Entscheidungen eingreifen, für den Entscheidenden tat-
säachlich noch überschaubar SsSind. eht die Überschaubar-
keit verloren, werden „patrlarchalische“‘ ntscheidun-
gen tendenziell willkürlich. Hier erscheinen annn kon-
trollierbare bürokratische Entscheidungen als tendenzıilell
eitfektiver. Allein der Umstand, daß durch die Bevölke-
rungsvermehrung des etzten ahrhunderts die Dıiıözesen
sechr stark gewachsen Sind, acht bereıits erklärlich, W eS$S-

halb untfier dem antel des „Hırtenamtes" die 15  OÖfli-
chen Kurılıen imMMer größeres Gewicht en
1r Verwaltung entzieht sich jedoch auIigrun:! 1h-
Ter hierokratischen Legitimatlion weitgehend öffentlı  er
Kontrolle Das YFehlen iırchlicher Verwaltungsgerichts-
barkeit SOW1E€e clie geringe Öffentlichkeit iırchlicher Ver-
waltungsvorgänge wirken sıiıch vermutlich eitfektivıtäts-
mındernd au  N In der gegenwärtigen Situation hat
die ırche 11UFLr noch die Wahl, entweder die TUr bischö6ö{f-
liche Entscheidungen relevanten Verhältnisse wieder
bers  aubar machen (z durch Verkleinerung VO  ®

Dıiözesen) oder auftf kontrollierbare Verfahren der Ent-
scheidungsfindung „umzustellen‘‘.

Unangemessenheit Bürokratische Organisationsformen erwelsen sich nicht
f{ür die Erfüllung er ufgaben als gleich eeıgne Auf
Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit wird heute VOT em
1mM Bereıch der personenbezogenen Dienstleistungen hin-
gewlesen, denen eın TOLNHTEL der spezifisch kirchlichen
andlungen (Kult, Seelsorge, Erziehung, Katechese, Dıia-
konie) zuzuordnen ist Das sel einem zentralen Pro-
blem verdeutlicht
Tradierung des Christentums Seiz die Aneignung des
christlichen aubens durch die jeweils nachwa  enden
Generationen VOTauUsS. 1Ne motivkräftige Anelgnung, di:  e
AUS persönlı  er Überzeugung auch In Konkurrenz
anderen otıven noch ihre Ta behält, SETZ nach heu-

Notwendigkeit VO  5 tiger psychologischer Auffassung Identifikationsprozesse
Identifikations- m1T konkreten, geschätzten Personen VOTauUs (Vorbildler-
PTOZESSCH ür nen) Das Entstehen persönlı  er Bindungen un Identi1i-
laubensaneignun fikationen SETIZ dauerhafte Sozlalkontakte VOI' -

AU.  N Glaubensaneignung ist ohne Glaubenserfahrung icht
möglıch Diese entsteht jedoch 1m Regelfall nıcht als
stisches rlebnis, sondern als lebensweltliche Erfahrung,
daß der „Glaube sıch bewährt‘‘. olche Erfahrungen SEei-
ZEeN eine „Gemeinschaifit der laubende  66 VOIQaUSs,
die Beziehung Menschen, die m1t M1T meinen Alltag
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teılen und meıline lebensweltlichen Erfahrungen 1 Lich-
Te des aubens  C6 interpretieren
Diese lebensweltlich vermittelte katholische laubenser-
Tahrung War solange selbstverstän als das „katholi-
sche Miılieu‘“‘ intakt WAar. Heute dagegen, auch atho-
en ın einem vornehmli: mi1t Massenmedien „gedeu-
teten  6 und gerade deshalb ofit nıicht begriffenen Alltag
eben, Seiz die Iradierung des Christentums 1ın weit hÖö-
herem Maße bewußt gestaltete Anlässe un! bewußt g...
suchte Sozlalbeziehungen VOTAaus el wIıird heute eine
Inıtlatıve VO  - „den Kıiırchen‘‘ erwartet, die sS1e aufgrun:

Wachsende Selbst- ihrer amtskirchli  en TUukKkiur weni1ger eisten
organısatıon VO  - vermögen, als der Priestermangel spürbarer WwITrd. 1Ne
T1Sten entspre- „Selbstorganisation der Christen‘‘, e1INe Intensivle-
end der konziliaren rung der Kommunikation unfier Gleichgesinnten un! de-
Ekklesiologie LE  - AuIiwertung 1 irchlichen Kontext könnte 1er als

aqulvalent wirken. Derartige Inıtiatıven scheinen ZWar
mit der KEkklesiologie des Zweiten Vatikanischen Konzıils
vereinbar, nıcht jedoch mıiıt den 1erdur: aum geäan-
derten un:! kirchenrech  ich zementierten faktischen
Strukturen. Hier böte das eUue in Gesetzbuch
grundsätzlich die Gelegenheit einer innerkirchlichen
Reform, aber angesichts der hierfür notwendigen Selbst-
beschränkung der irchliche Hierarchie un! der ger1n-
gen Wirklichkeitsorientierung der Kanonistik scheint 1eSs
eher unwahrscheinlich

Unterschiedliche 1nNne prımäar vernuntit- (und erst sekundär tradıti1ons-)
Organisationsformen bestimmte Auseinandersetzung mit dem Problem der
für unterschiedliche irchlichen Urganıiısation hätte prüfen, für welche Auf-
uigaben un! gaben unters  jledliche Organisationsformen ehesten
TODleme geeignet sınd. Bürokratische Organisationsfiormen ewäh-

TE  - sich bei der Lösung VO  3 1mM Zeitablauf relatıv gleich-
bleibenden roblemen, bel denen die mMstTande des Ein-
zelfalles oder konkrete Situationsmerkmale nur eine
tergeordnete splelen, 31S0 überall dort, Proble-

durch generelle Regeln angemMesSse gelöst werden
können. Bürokratische Formen der Problembearbeitung
empfehlen sich weiterhin dort, die Kirchen SCZWUN-
pgen sind, m1t anderen bürokratisch verfahrenden rga-
nisatiıonen (zZ staatlichen Verwaltungen) 1n Kontakt

ireten
Begrenzung VO  5 Anders formuliert: Bürokratische Organisationsformen
Recht un: Bürokratie bewähren sich überall dort, auch die speziıfische S

stungsfähigkeit des positiven echts gegeben ist. Das

Vgl Schillebeeck: Erfahrung un! Glaube, sowie F.-X Kauf-
Mannn un Stachel, Religiöse Sozialisation, el 1N? (CÄTIS  er
Glaube in moderner G'  aft, anı 29, 1980,
116 DZW. 117/—164).
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eigentliche Problem esteht nıcht ın der Besetitigung vOon

eC| Un Bürokratie, sondern zn ıhrer Begrenzung auf
dasS, Was damıt eısten ast.
Bürokratische Organisationsfiormen 1n dem Ma-
ße, als ın erster Linie autf die dienst- un en-
orjientierte Motivatiıon hauptamtlicher Mitarbeiter oder
gar auft die Gewinnung ehrenamtlicher Mitarbeiter SOWI1®e
auf die A  lvlierung der Gläubigen ankommt. Hier muß
„„dUuS der Sıituation heraus‘‘ gehandelt werden können, un
die Gewährun er Selbständigkeit dürfte 1er mehr
erreichen als „Kontrolle VO.  ; oben‘‘. Dies allerdings setz-
te eın Vertrauen der irchlichen Amtsträger 1n Formen
irchlicher Aktivität VOTAQaUS, die sıich nicht mehr hierar-
chisch kontrollieren lassen. nicht, daß die Situatio-
nen unkontrolliert waren 1el1menr operiler 1l1er Kon-
trolle als wechselseitige Beeinflussung der m1ıteinander
ebenden und andelnden Menschen aut der Suche nach
einem christlichen Leben

Konsequente Arbeits- Kır Organisation wIıird also darauft hin eden-
teiligkeit ken un! ggIs andern se1n, daß S1e imstande ist, aut

unterschiedlichen Ebenen un! Handlungsgebieten DET-
schıiedenen Anforderungen genüugen un! störende In-
terferenzen verhindern. iırchliches Handeln wird S@1-

Arbeitsteiligkeit konsequenter urchdenken MUSSEeN.
Vermutlich empfiehlt sich, den Bereich des verwal-
tungsmäßig-bürokratisch Bearbeitbaren deutlich VO p-
storalen Bereıch rennen und letzteren stärker VON
hierarchischen HKormen der Kontrolle entlasten. Ins-
besondere empfiehlt sich, die profanen Dimensionen
des UOrganisationsproblems unbefangener erortiern un
nicht mi1t dem Problem der Jurisdiktion ermengen.
Die herkömmliıche kırchliche Ämterlehre nthält e1ıne all-

kurzschlüsstige Vermischung ologischer Interpreta-
tionen un organısatorischer ELrwaägungen
Das, WaSs dem Glauben dient, MUu auch der irche

der Basıs es  ehen, un! 1er MU. sıch eine AutorI1-
tat manıfestieren, die Vertrauen verdient, oder mMmuß
eine selbstverständliche ruppenbeziehung vorliegen, die
den Glauben RSN Gemeinhin wird aber das utor1-

Autoritätskrise tatsproblem heute qls eın solches der kırchlıchen Fiüh-
aufgrun mangelnder TUNG betrachtet un! annn ist nicht selten VO  - einer
Legitimation „Autorıitätskrise‘‘ die ede Dies äng iıcht zuletzt da-

mi1ıtI daß die katholische iırche 1 Gegensatz
en modernen Staaten aut eine demokratische Lie-

giıtiımatlıon der egalen ÖOÖrdnung bisher verzichtet hat.
Der Jurisdiktionsprimat des Papstes stellt 1l1er eine m11
dem modernen Bewußtsein un! auch m1t der le-
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siologie des Zweiten Vatikanums, Wwl1e die otfa praevlıa
ZUTC Kirchenkonstitution ze1l schwer vermittelbares
Hindernis dar.

Möglıiche Dennoch ist betonen Der dogmatisch verfestigte Ju-
Selbstbeschränkung risdiktionsprimat des Papstes legt zZWdT eine streng 21er-
der päpstlichen un: archısche Kıirchenorganisation nahe, macht sS$ıe aber nıcht
bischö6ö{fli  en Macht zwingend. Der aps ann die Kompetenzen seiner Ku-

r1ıe durchaus einschränken un: sich selbst bindend
e1InNne staärkere Kompetenzdelegation vornehmen; ann

die Autonomie der en siutzen oder eschränken
Dasselbe gilt für die Bischöfe un Generalvikare, ja auch
für den Pfarr„herrn‘“ alter chule Eis S1ınd eUue Formen
kirchenrechtlicher egelung denkbar, die das Problem
der Machtkontrolle, welches fÜür den modernen Verfas-
sungsstaat charakteristisch 1ST, anders als durch entrali-
sierung der Macht (wie für den absolutistischen Staat
charakteristisch War) lösen versuchen.

Unterwegs einer Das Problem der Autorität ın der irche ist gleichzeitigglaubwürdigeren das Problem der Glaubwürdigkeit der iırche olche
irche Glaubwürdigkeit ann vermutlich auf Dauer nıcht da-

durch erhalten werden, daß INan TODleme Ww1e die 1er
angesprochenen einfach verdrängt. Es ist recht ee1n-
druckend, wWwenn INa  - eiInNma. die unterschiedlichen Be-
ründungen für die Glaubwürdigkeit der iırche auftf dem
Ersten un! Zweiten Vatikanischen ONZ1 vergleicht
Während Vatikanum VOoN der Selbstgewißheit papst-
icher Herrschaft her argumentlert und damit auch die
skizzierten Formen hierarchischer Organisation als selbst-
verständliche Bestandteile der Kirche als ‚Socletas DCI'-
fecta‘‘ deklariert, ist VO  } solchem Anspruch 1n den Texten
VO  5 Vatikanum 11 aum mehr eLWAaSs finden Die Kl
klesiologie des Zweiten Vatikanischen Konzils ıll die
Glaubwürdigkeit der irche unmittelbarer begründen,
aber S1ie Lut den Preis, daß S1e die atsa: VOT-
handenen Herrschaftsphänomene 1mM irchliche Bereich
ausblendet Man darfif espann se1ln, inwlieweit 1mM
wartfenden irchlichen Gesetzbuch eın Nieders  ag
der Kkklesiologie entdecken ist Es ware 1eSs
nicht zuletzt der ler betonten Gesichtspunkte willen

wunschen
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